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Psychologischer
Patgeher

grage: Schreien roäßrenb bes ERittag»
fcßtafes.
llnfer 3jähriger Sunge mußte, bis bato
ieben ERittag nach bem Effert bis 3 Ubr
liegen. Oft fcßläft er rafd) ein, bann roie»
ber gibt es Sage, mo er mit offenen 2Iu=

gen im 23ettcfjen liegt unb mit ben f)än=
ben fpielt. ERun ift mir in iefeter Seit
aufgefallen, baß bas Slinb im Schlafe faft
regelmäßig angftooll auffcßreit unb erft
auf Sureben bin fich tuieber beruhigt
unb roeiterfcßläft. Sa ficb bies nun fchon
fo oft roieberßolt bat, beunruhigt mich
bas ©ebaßren. Sann man etmas bage»
gen tun? gr. ©. SB., 23.

21 n t ro 0 r t : SIngftjuftänbe finb ftets auf
nachhaltige ©emütseinbrücfe ftarf un»
luftbetonten, ©ßarafters burcß gurcßt
ober Scbrecf bebingt, auriidjufiihren. Ilm
biefe 3U beheben, füllten Sie burcb ge=

naue ESeobacßtung unb gebulbiges 2lus»
fragen bie auslöfenbe llrfarfje feftsuftel»
len fucben. ©s ift bies eine etmas aeit=
raubenbe 2lrbeit. 2a fich im oorüegen»
ben galle bas Schreien aus bem Schlafe
nur mährenb bes ERittagfcßlafes einfteEt,
liegt bie 2lnnahme nahe, baß ber Sieine,
bie mit bem Schlafe oerbunbene unlieb»
fame Spielunterbrechung oerhinbern
miE, feine Unluftgefüßle oerbrängt unb
fie erft im fjalbfchlaf in gorm oon
Schreien roieber ßeroortreten läßt, ihm
felber natürlich unbemußt. Sie fonft in
Betracht fallenden ERöglicßfeiten finb nur
burcb eingehenbe ärstl. llnterfucßung
feftaufteEen, ba biefes fpftematifche
Schreien boch auf ein fehr labiles Eter»

oenfpftem hinbeutet, bas auf irgenb eine
2lrt einer Stärfung bebarf. (3. 23- Duo*
maltine ober 23iomal3 mit ERagnefium
unb Salt.) SßieEeicht laffen Sie ben 3un»
gen lieber ruhig im ESettcßen liegen, ohne
ihn sum Schlafen an3uhalten, fchon bie
EUtße bes ßiegens aEein tut bem Sinbe
gut.

g r a g e : EBie geroößne ich meinem 8jäß=
rigen ERäbcßen bas SSettnäffen ab?
Unfere 3üngfte näßt 3« meinem großen
Sßerbruß noch faft Stacht für Stacht bas
Sett. 3ebe Stacht nehme ich bas Sinb
3roeimal auf (3m. 10—11 Uhr unb nach
4 Uhr morgens) trofebem ift bas Sett
oor» ober nachher naß. SBir haben fchon
aEes mögliche oerfucßt, Strafe, Sohn,
©ntsug ber glüffigfeit bei ben 2lbenb=
mahlseiten, aber es nüßt aEes nichts.
Sonnen Sie mir eoentl. raten?

gr.g.S., S.
21 n t m 0 r t : Settnäffen tann eine Stö»

rung fein, bie im Sufammenhange ftebt
mit förperlicßen Sranîheiten mie Suber»
tulofe, Etacßitis, Stieren» unb ESIafenlei»
ben, menn auch biefe Urfachen eigentlich
feiten finb, fo ift es boch erfte Sfticht,
bas Sinb ärstlidb unterfuchen 3U laffen.
Sietfach ift Settnäffen aber eine fchlechte
©emohnheit. Strafen mirb hier nichts
nüßen, im ©egenteil, es fann bies bas
Sinb teranlaffen aus unbemußtem SBi»

berfpruch bie ©emohnheit beibehalten.
Sie müffen nerfuchen bes Sinbes ©ßr=
gei3 unb SBillen roacßsurufen unb feine
bemußte SRitarbeit bei ber lleberroin»

bung bes Uebels 3U erlangen fucben. Sor
aEem bürfen Sie in ©egenmart bes Sin=
bes Stußenfteßenben nichts oon ber ©e»
roohnheit besfelben oerlauten laffen. Es
fcßroächt bies fein Selbftoertrauen. gab=
ren Sie fort, abenbs flüffige Etaßrung
aus3ufchalten. Sor bem Schlafengehen
geben Sie bem SRäbchen ein Sißbab oon
©ichenrinbe»2lbfub, (1 ^anbooE ©ichen=
rinbe auf 4—5 ßiter EBaffer) 10 ERin.
lang. Elach bem Sab rafch abtrodnen
unb fofort ins Setf. (3m EBinter etmas
angemärmt.) Sas Sab foil anfangs 36
©rab fteigernb bis 38/39 ©rab ©elfius
gegeben roerben. Sie ©ichenrinbe muß
einige ERinuten 3iehen, am beften ma=
chen Sie ein tleines Säcfchen aus @036=
ftoff, barin Sie bie Etinbe 3iehen laffen,
anbernfatls muß bas SBaffer paffiert
roerben. Sie Sabelur ift ca. 14 Sage 3U
machen, fie hat fchon' in hartnäcfigen
gäEen geholfen,

g r a g e : ©efchlechtliche grühreife. ERein
Snabe, Ojährig, seigt in leßter Seit beut=
liehe Spuren oon gefchlechtlüher grüh*
reife. (Settmäfche!) 3ch bin in ber ©r=
nährungsart mit gleifch= unb ©ierfpen
fen fehr surücfhaltenb, auch Ellfohol
fommt nie in grage. Ser Snabe ift lör=
perlich etmas träge, boch geiftig fehr
rege. 3n harmlofer, froher Sünbergefelb
fchaft, meiftens jüngere als er felbft,
oerbringt er feine Spielseit unter größ=
möglichfter Semachung meinerfeits. ©r
ift nie fich felbft überlaffen. 3ft biefe
grühreife bei Snaben nicht ©efunbheits»
fchäblich unb roas für Serhaltungsmaß«
regeln fommen hier in Setracht?

21 n t m 0 r t : Solche grühreife ift natürlich
3U beflagen, boch bürfen Sie beshalb
nicht 3U fchœar3 fehen. Eßefentlich ift, baß
Sie ben Snaben, menn ihm bie ©rre=
gungs3uftänbe sum Semußtfein fom=
men, aufllären unb ihm fagen, baß bies
nichts Schlimmes fei, bamit er nicht !opf=
hängerifch mirb. EBeiß ber 3unge .aber
nichts baoon, fo läßt man ihn beffer in
Eluhe, benn je mehr baoon bie Elebe ift,
befto mehr îann bas Uebel gefteigert
roerben, ja bie Elngft baoor fann es fo=

gar austöfen. ßaffen Sie ben Snaben
auf bas ESorbanbenfein einer E3htaofe
unterfuchen. Sürth ^Behebung ber Stö=
rung fann bas Uebel oft aufhören. ©0.
fönnten aud) allabenbliche laumarme
JlamiEenbäber oon 15—20 ERin. Sauer
nüßen unb bie ©rregbarfeit bes Eteroen=
foftems herabfeßen. Sie Sur fann burcb
Eferabreichung eines Salfpräparates un=
terftüßt roerben.

grage: greunbfchaftlicher ESerfehr. 3d)
bin 22jährig unb habe auf bem SBegè
ins ESureau eine nette Socßter fennen
gelernt, bie mir fehr gut gefällt. Suerft
habe ich bie ESetreffenbe nur gegrüßt, fie
bann aber eines Sages angefprodjen
unb fie ein Stücf EBeges begleitet. Seit=
her treffen roir uns täglich unb gehen
ben EBeg 3ufammen. Elbenbs roarte ich
ber Socßter, bie eine faufmännifeße

ßeßre abfoloiert unb begleite fie nach
ffaufe. 5ßtr mögen uns feßr gut leiben,
haben bie gleichen Elnfcßauungen unb
lieben beibe Sport unb ERufif. Sas 23er=

hältnis roar bis jeßt rein freunbfcßaftli=
eßer Elatur, boch entfpridjt bas ERäbcßen
bem ESilbe, bas ich mir oon meiner 3U=

fünftigen grau gemacht habe. 3d) fann
mir natürlich in 2lnbetrad)t bes jugenbli=
eben Eliters meiner greunbin unb meiner
nod) 3U roenig gefeftigten ESofition noch
feine ffeiratspläne machen unb gebaeßte
oorerft unfere greunbfdjaft roie bis an=
hin aufrecht 3U halten. Etun fommt eines
Sages bas ERäbcßen roeinenb 3U mir
mit ber ERitteilung, ihre ERutter habe
irgenbroie oon unferer greunbfcßaft er=

fahren unb fie, roie auch ber ESater, ßät=
ten ihr jeglichen 23erfeßr mit mir ober
auch anbern jungen ßeuten ftrifte oer=
boten. EReine greunbin œill bas 23er=

bot um feinen fßreis refpeftieren unb ich
bin babureß in eine etroas peinliche
Smangstage geraten. 3d) möchte bas
ERäbcben nießt oerlieren, boch muß ich

mir fagen, baß bie ©Itern bèr erft 17jäß=
rigen Socßter rooßl bas Stecht haben,
ben EJerfeßr 3U oerbieten. Sa meine
©Itern beibe geftorben finb, habe ich

niemanb, ben ich um Stat fragen fönnte
unb fo erlaube ich mir, Sir um 3ßre
EReinung 3U bitten. 3E.

2t n t ro 0 r t : ßaffen Sie mich bie recßt=
ließe 'Seite 3ßrer grage oortoeg nehmen.
Sa Sie 22jährig finb, finb Sie münbig
unb heiratsfähig, fofern bie perfönlicße
ßage es erlaubt. Elnbers hingegen ift es

mit ber Socßter. ERit 17 3aßren fteßt
fie noch unter elterlicher ©eroalt. Sie
©Itern haben bas Stecht, ber Socßter
ESorfcßriften 3U machen, außerbem ift fie
nach f<hmei3. ©efeß erft mit 18 3aßren
eßefäßig unb fie fann eine oorßerige
Erlaubnis nur in gans triftigen 2lus=
naßm'efällen oon ben ®eßörben erhob
ten. EBemx bie ©Itern nach bem 3urikf=
gelegten 18. 2ltters'jahr bie ©beertaub»
nis nießt erteilen, fo bleibt 3ßnen nichts
übrig, als bie ERünbigfeit ber Socßter,
nämlich bas 20. 2lltersjahr ab3uroarten.
Sann fteßt Euch beißen ber EBeg oon
©efeßesroegen offen. EMs baßin roürbeicß
bem ERäbcßen sureben, ficb ben ©eboten
ber ©Itern roenigftens bis nach 2lbfcßluß
ber ßeßr3eit 3U fügen unb ab3uroarten,
roie fieß bie Eltern bann 3U bem 23er=

hältnis ftellen. ©s ift bies für beibe Seile
eine etroas harte gorberung, aber bas
Surcßßalten roirb beroeifen, ob Eure
beibfeitigen ©efüßte eeßt unb einer E3e=

laftungsprobe fähig roaren. ©eben Sie
fieß inbeffen fein Sreueoerfprecßen, es
fönnte boch ber gall eintreten, baß Sie
ober bie Socßter basfelbe bereuen roür»
ben. ERit bem Einhalten bes Verbotes
ift natürlich nicht gefagt, baß Sie bie
Socßter grunbfäßlich meiben, roenn ber
3ufall Sie 3ßnen in bie Eläße führt,
boch bürfen Sie bie ©elegenßeiten auch

nicht „3ufältig" herbeiführen!

I

FUR VERLOBTE die geschmackvolle Beleuchtungseinrichtung

ELEKTRIZITÄT AO. Marktgasse 22, Bern

Nr, 12 VIL SLKNLK 5V0LttL -9Z

Frage: Schreien während des Mittag-
schlafes.
Unser Zjähriger Junge mußte bis dato
jeden Mittag nach dem Essen bis 3 Uhr
liegen. Oft schläft er rasch ein, dann wie-
der gibt es Tage, wo er mit offenen Au-
gen im Bettchen liegt und mit den Hän-
den spielt. Nun ist mir in letzter Zeit
aufgefallen, daß das Kind im Schlafe fast
regelmäßig angstvoll aufschreit und erst
auf Zureden hin fich wieder beruhigt
und weiterschläft. Da sich dies nun schon
so oft wiederholt hat, beunruhigt mich
das Gebühren. Kann man etwas dage-
gen tun? Fr.G. W.,B.

Antwort: Angstzustände sind stets auf
nachhaltige Gemütseindrücke stark un-
lustbetonten Charakters durch Furcht
oder Schreck bedingt, zurückzuführen. Um
diese zu beheben, sollten Sie durch ge-
naue Beobachtung und geduldiges Aus-
fragen die auslösende Ursache festzustel-
len suchen. Es ist dies eine etwas zeit-
raubende Arbeit. Da sich im vorliegen-
den Falle das Schreien aus dem Schlafe
nur während des Mittagschlafes einstellt,
liegt die Annahme nahe, daß der Kleine,
die mit dem Schlafe verbundene unlieb-
same Spielunterbrechung verhindern
will, seine Unlustgefühle verdrängt und
sie erst im Halbschlaf in Form von
Schreien wieder hervortreten läßt, ihm
selber natürlich unbewußt. Die sonst in
Betracht fallenden Möglichkeiten sind nur
durch eingehende ärztl. Untersuchung
festzustellen, da dieses systematische
Schreien doch auf ein sehr labiles Ner-
vensystem hindeutet, das auf irgend eine
Art einer Stärkung bedarf. (Z. B. Ovo-
maltine oder Biomalz mit Magnesium
und Kalk.) Vielleicht lassen Sie den Iun-
gen lieber ruhig im Bettchen liegen, ohne
ihn zum Schlafen anzuhalten, schon die
Ruhe des Liegens allein tut dem Kinde
gut.

Frage: Wie gewöhne ich meinem 8jäh-
rigen Mädchen das Bettnässen ab?
Unsere Jüngste näßt zu meinem großen
Verdruß noch fast Nacht für Nacht das
Bett. Jede Nacht nehme ich das Kind
zweimal auf (zw. 10—11 Uhr und nach
4 Uhr morgens) trotzdem ist das Bett
vor- oder nachher naß. Wir haben schon
alles mögliche versucht, Strafe, Lohn,
Entzug der Flüssigkeit bei den Abend-
Mahlzeiten, aber es nützt alles nichts.
Können Sie mir eventl. raten?

Fr. F.B., K.

Antwort: Bettnässen kann eine Stö-
rung sein, die im Zusammenhange steht
mit körperlichen Krankheiten wie Tuber-
kulose, Rachitis, Nieren- und Blasenlei-
den, wenn auch diese Ursachen eigentlich
selten sind, so ist es doch erste Pflicht,
das Kind ärztlich untersuchen zu lassen.
Vielfach ist Bettnässen aber eine schlechte
Gewohnheit. Strafen wird hier nichts
nützen, im Gegenteil, es kann dies das
Kind veranlassen aus unbewußtem Wi-
derspruch die Gewohnheit beizubehalten.
Sie müssen versuchen des Kindes Ehr-
geiz und Willen wachzurufen und seine
bewußte Mitarbeit bei der Ueberwin-

dung des Uebels zu erlangen suchen. Vor
allem dürfen Sie in Gegenwart des Kin-
des Außenstehenden nichts von der Ge-
wohnheit desselben verlauten lassen. Es
schwächt dies sein Selbstvertrauen. Fah-
ren Sie fort, abends flüssige Nahrung
auszuschalten. Vor dem Schlafengehen
geben Sie dem Mädchen ein Sitzbad von
Eichenrinde-Absud, (1 Handvoll Eichen-
rinde auf 4—5 Liter Wasser) 10 Min.
lang. Nach dem Bad rasch abtrocknen
und sofort ins Bett. (Im Winter etwas
angewärmt.) Das Bad soll anfangs 36
Grad steigernd bis 38/39 Grad Celsius
gegeben werden. Die Eichenrinde muß
einige Minuten ziehen, am besten ma-
chen Sie ein kleines Säckchen aus Gaze-
stofs, darin Sie die Rinde ziehen lassen,
andernfalls muß das Wasfer passiert
werden. Die Badekur ist ca. 14 Tage zu
machen, sie hat schon in hartnäckigen
Fällen geholfen.

Frage: Geschlechtliche Frühreife. Mein
Knabe, üjährig, zeigt in letzter Zeit deut-
liche Spuren von geschlechtlicher Früh-
reife. (Bettwäsche!) Ich bin in der Er-
nährungsart mit Fleisch- und Eierspei-
sen sehr zurückhaltend, auch Alkohol
kommt nie in Frage. Der Knabe ist kör-
perlich etwas träge, doch geistig sehr
rege. In harmloser, froher Kindergesell-
schaft, meistens jüngere als er selbst,
verbringt er seine Spielzeit unter größ-
möglichster Bewachung meinerseits. Er
ist nie sich selbst überlassen. Ist diese
Frühreife bei Knaben nicht Gesundheits-
schädlich und was für Verhaltungsmaß-
regeln kommen hier in Betracht?

Antwort: Solche Frühreife ist natürlich
zu beklagen, doch dürfen Sie deshalb
nicht zu schwarz sehen. Wesentlich ist, daß
Sie den Knaben, wenn ihm die Erre-
gungszustände zum Bewußtsein kom-
men, aufklären und ihm sagen, daß dies
nichts Schlimmes sei, damit er nicht köpf-
hängerisch wird. Weiß der Junge.aber
nichts davon, so läßt man ihn besser in
Ruhe, denn je mehr davon die Rede ist,
desto mehr kann das Uebel gesteigert
werden, ja die Angst davor kann es so-

gar auslösen. Lassen Sie den Knaben
auf das Vorhandensein einer Phimose
untersuchen. Durch Behebung der Stö-
rung kann das Uebel oft aufhören. Ev.
könnten auch allabendliche lauwarme
Kamillenbäder von IS—20 Min. Dauer
nützen und die Erregbarkeit des Nerven-
systems herabsetzen. Die Kur kann durch
Verabreichung eines Kalkpräparates un-
terstützt werden.

Frage: Freundschaftlicher Verkehr. Ich
bin 22jährig und habe auf dem Wege
ins Bureau eine nette Tochter kennen
gelernt, die mir sehr gut gefällt. Zuerst
habe ich die Betreffende nur gegrüßt, sie
dann aber eines Tages angesprochen
und sie ein Stück Weges begleitet. Seit-
her treffen wir uns täglich und gehen
den Weg zusammen. Abends warte ich
der Tochter, die eine kaufmännische

Lehre absolviert und begleite sie nach
Hause. Wir mögen uns sehr gut leiden,
haben die gleichen Anschauungen und
lieben beide Sport und Musik. Das Ver-
hältnis war bis jetzt rein freundschaftli-
cher Natur, doch entspricht das Mädchen
dem Bilde, das ich mir von meiner zu-
künftigen Frau gemacht habe. Ich kann
mir natürlich in Anbetracht des jugendli-
chen Alters meiner Freundin und meiner
noch zu wenig gefestigten Position noch
keine Heiratspläne machen und gedachte
vorerst unsere Freundschaft wie bis an-
hin aufrecht zu halten. Nun kommt eines
Tages das Mädchen weinend zu mir
mit der Mitteilung, ihre Mutter habe
irgendwie von unserer Freundschaft er-
fahren und sie, wie auch der Vater, hät-
ten ihr jeglichen Verkehr mit mir oder
auch andern jungen Leuten strikte ver-
boten. Meine Freundin will das Ver-
bot um keinen Preis respektieren und ich
bin dadurch in eine etwas peinliche
Zwangslage geraten. Ich möchte das
Mädchen nicht verlieren, doch muß ich

mir sagen, daß die Eltern der erst 17jäh-
rigen Tochter wohl das Recht haben,
den Verkehr zu verbieten. Da meine
Eltern beide gestorben sind, habe ich

niemand, den ich um Rat fragen könnte
und so erlaube ich mir, Sir um Ihre
Meinung zu bitten. T.

Antwort: Lassen Sie mich die recht-
liche Seite Ihrer Frage vorweg nehmen.
Da Sie 22jährig sind, sind Sie mündig
und heiratsfähig, sofern die persönliche
Lage es erlaubt. Anders hingegen ist es

mit der Tochter. Mit 17 Jahren steht
sie noch unter elterlicher Gewalt. Die
Eltern haben das Recht, der Tochter
Vorschriften zu machen, außerdem ist sie

nach schweiz. Gesetz erst mit 18 Iahren
ehefähig und sie kann eine vorherige
Erlaubnis nur in ganz triftigen Aus-
nahmefällen von den Behörden erhal-
ten. Wenn die Eltern nach dem zurück-
gelegten 18. Altersjahr die Eheerlaub-
nis nicht erteilen, so bleibt Ihnen nichts
übrig, als die Mündigkeit der Tochter,
nämlich das 20. Altersjahr abzuwarten.
Dann steht Euch beiden der Weg von
Gesetzeswegen offen. Bis dahin würdeich
dem Mädchen zureden, sich den Geboten
der Eltern wenigstens bis nach Abschluß
der Lehrzeit zu fügen und abzuwarten,
wie sich die Eltern dann zu dem Ver-
hältnis stellen. Es ist dies für beide Teile
eine etwas harte Forderung, aber das
Durchhalten wird beweisen, ob Eure
beidseitigen Gefühle echt und einer Be-
lastungsprobe fähig waren. Geben Sie
sich indessen kein Treueversprechen, es
könnte doch der Fall eintreten, daß Sie
oder die Tochter dasselbe bereuen wür-
den. Mit dem Einhalten des Verbotes
ist natürlich nicht gesagt, daß Sie die
Tochter grundsätzlich meiden, wenn der
Zufall Sie Ihnen in die Nähe führt,
doch dürfen Sie die Gelegenheiten auch

nicht „zufällig" herbeiführen!
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